
Satzung 

zur Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung  

für die Ortsteile Leuchtenberg, Michldorf, Döllnitz, Wittschau, 

Preppach, Lückenrieth, Steinach und Lerau 

( BGS/EWS ) 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Leuchten-
berg folgende 3. Änderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässe-
rungssatzung:  

 

§ 1 

 

1. § 10 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 

Die Gebühr beträgt  

 

bei Mischwassereinleitung  6,84 EURO pro Kubikmeter Abwasser 

 

bei Schmutzwassereinleitung  6,39 EURO pro Kubikmeter Abwasser 

. 

2. Neu eingefügt wird der § 9a -Grundgebühr-: 

§ 9a 
Grundgebühr 

(1) 1Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) bzw. Dauerdurchfluss (Q3) der 
verwendeten Wasserzähler im Sinne von § 19 WAS berechnet. 2Soweit Wasserzähler nicht 
eingebaut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, um die mögliche Was-
serentnahme messen zu können. 

(2) 1Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 

bis  4 m³/h 72 €/Jahr, 

bis 10 m³/h 81 €/Jahr, 

bis 16 m³/h 90 €/Jahr, 

über 16 m³/h 120 €/Jahr. 
2Dies entspricht einem Nenndurchfluss 

bis  2,5 m³/h 72 €/Jahr, 

bis  6 m³/h 81 €/Jahr, 

bis 10 m³/h 90 €/Jahr, 

über 10 m³/h 120 €/Jahr. 
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§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft 

 

Leuchtenberg, 19.12.2023 

 

gez. 

 

Anton Kappl  

Erster Bürgermeister 


